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Stellungnahme Beteiligungsverfahren 458_23_B-Plan Nr. 8 Pflegeheim Bützow 

 

Sehr geehrte Frau Knopf, 

wir danken für die Beteiligung an dem o.g. Vorhaben.  

Wir nehmen nach Sichtung der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen im Namen und Auftrag des 
NABU Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. wie folgt Stellung. 

Der NABU stimmt dem Ausnahmeantrag auf Ausnahme vom gesetzlichen Biotopschutz gem. § 20 
NatSch AG M-V nicht zu. 
 
Die Rodung der geschützten Uferbereiche widerspricht nach unserer Auffassung den geplanten und 
laufenden Maßnahmen zur Erreichung des Bewirtschaftungsziels des Wasserkörpers Bützower See 
(1901300) des 3. Bewirtschaftungszeitraumes (2022–2027), im Speziellen der Maßnahme 
„1901300_M_03 Ausweisung eines ausreichend großen Gewässerschutzkorridors mit standorttypi-
scher Gehölzentwicklung“.  
 
Eine Kompensation dieses Eingriffes mittels Ökopunktekontoflächen (LRO-042, LRO-037, LRO-035) 
stellt keinen adäquaten Ersatz für die notwendige Verbesserung der Zustände der Kleingewässer 
des B-Plangebietes dar.  
Laut Umweltbericht (BIOTA, 2022) weisen die Kleingewässer schon heute keinen naturnahen Zu-
stand mehr auf, sondern zeigen eine sehr deutliche Abweichung in der makrozobenthalen Besied-
lung an, d.h. eine Zunahme von pelalen Arten (Schlammbewohnern).  
Jede weitere Verschlechterung verbietet sich hier nach unserer Ansicht. 
 
Des Weiteren stehen wir der ungefilterten Einleitung der Niederschläge kritisch gegenüber. Auch bei 
einem stark eutrophierten Gewässer (Grabenzuleitung inklusive Kleingewässer) sollte die Prämisse 
des Verschlechterungsgebotes gelten und der als mäßig eingestufte ökologische Zustand des 
Bützower Sees mit jeder erdenklichen Maßnahme verbessert werden (siehe „1901300_M_04 Mini-
mierung der Nährstoffeinträge über die Zuläufe aus dem Eigeneinzugsgebiet des Sees“).  
 
Die betriebsbedingten Auswirkungen auf den Oberflächenwasserkörper Bützower See infolge der 
geplanten Niederschlagswassereinleitung sind daher für seine ökologische Aufwertung relevant. 
 



Sollte es entgegen unseren Empfehlungen zu einer Umsetzung der Maßnahmen kommen, fordert 
der NABU von der ÖBB (Ökologische Baubegleitung) eine tagesaktuelle Kontrolle der zu fällenden 
Gehölze auf Ruhe- und Brutstätten der Vogel- und Fledermausfauna. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Thomas Hölzke 


